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OKK-Informationen

Auszug aus dem neuen Reglement 60.1 «Der Truppenhaushalt)
(Entwurf Januar 1987)

/zz (ISe/'Ze 77) /rewwe/zZ/e/re/z w/r, Jajs z'm ER #7 (7raA7. ERR) verac/zzez/ezze, /'« z/ezz/riz-
/zezezz AlEOLA'fa/.s 5e/7agez«w ER) ewr/za/re/ze HAsc/znz'Me zzz'c/zr zzze/zzzw/z/zz/e/z r/W. TJ/ere fEe/rz/zzge«

s/W /'/?; zzez/e/z Reg/eme/z? 60./ «Z/er Th/p/zezz/zaz/rW/r.» vorgere/zezz, we/c/zer vorazm/c/zf/zc/z z/z z/erzwe/'-
re/z ya/zres/zä/Re érrc/zezWzz w/Tz).

7//?rm Ro/cW C/zrirfe/z, Rev/ror //er SL/cZz'ozz Rec/z/zzzzzgrwere/z öe/'m OOer/cnegs/cozzzw/ssana?, /zzz? <Wz

L/zZwz/R"z/es zzez/e/z Reg/eme/ztes «TW 7rzz/z/ze«/zazzs/za/Z» 6ear6ez'ZeZ zzzzz/ z/z'e wz'c/zZz'gsZezz Z/Re/vz, we/c/ze
zzzo/zzezzZa/z zzz'c/zZ z/z z/ezz öe/zrz Rec/z/z/z/zgr/M/zre/- vo/W/zz/ezzezz Reg/ezzze/zZezz zzz/zzzz/e/z rzW, azz/geZ/sZet.
JEz> zZrzzc/cezz zzac/z/o/ge«z/ z/zere zzez/e/z Z/Re/vz zzz/r /Zern Reg/ezzzezzZs-RzzZvrzzR"zz/> zzzzz/ 6/ZZezz w/zsere Leser,
/Z/'ese ^/zgaèe/z z'zz zZer Lrappe«6«e/z/zaZZuzzg zw èenzc/rszc/zr/gezz.

Ziffer 114, Milch
LeZ/enZra/zzzzZe A/z'/c/z

findet im Truppenhaushalt als Trinkmilch oder
in Form von Milchmischgetränken bei besonde-
ren Gelegenheiten wie Sporttage Verwendung

RasZewnszerZe A/z'/c/z

für die Zubereitung von milchhaltigen Speisen,
die nicht erhitzt oder gekocht werden (z. B. Bir-
chermüesli).

Ziffer 117, Butter

A/zz/gzz/v'zze

Als Butterersatz zum Frühstück wird Margarine
nicht empfohlen. Sie findet jedoch als Beigabe
zu Speisen und vorwiegend als Brotaufstrich für
Sandwiches Verwendung.

Ziffer 149, Halb- und Fertigprodukte
GVa/zz/saZz

Mit dem Verpflegungskredit sollen keine
Dienstleistungen bezahlt werden, die mit ange-
messenem Arbeitsaufwand durch die Truppe
se/Z>er er/zrac/zZ werden können!

Ziffer 160, Alkoholische Getränke

Roter und weisser Kochwein dient zur ge-
schmacklichen Verbesserung der Speisen.

a. Für die Zubereitung von Fleischgerichten wie
Sauerbraten und Pfeffer;

b. zur Verfeinerung verschiedener Saucen;

c. zur Zubereitung von Fondue.

Eine ähnliche Wirkung wie Kochwein hat auch
der vergorene Apfelmost (Apfelwein). Er ist
preisgünstig und sein Alkoholgehalt ist gering.

Der Einkauf von Kochwein ist beschränkt: 4
Liter Kochwein pro Woche bei einem Verpfle-
gungsbestand von 100 Personen. Dazu ist der
Einkauf von Wein für die Zubereitung von Fon-
due gestattet. Die Mengen sind im Regl. Kochre-
zepte festgesetzt - die Rechnung ist zu begrün-
den.

5/?zn'Zzzojczz

Der Ankauf von Spirituosen aller Art als Bei-
gäbe für verschiedene Getränke und Speisen
(Dessert) ist zu Lasten des Verpflegungskredites
nicht gestattet.

Ziffer 162, Reinigungsmaterial

In Gemeindeunterkünften sind während dem
Felddienst für die Reinigungsarbeiten die Mittel
der Parkdienstkiste zu verwenden. Der Küchen-
chef ist verantwortlich, dass verbrauchtes Reini-
gungsmaterial rechtzeitig ersetzt wird (Fw -
Zeughaus).

Ziffer 163, Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für spezielle Zwecke können
zu Lasten der Dienstkasse beschafft werden;
zum Beispiel:

a. Schmierseife für Böden und Holzwerk;
b. Reiniger für Chromnickelstahl;
c. Reinigungsmittel für Herdplatten;
d. Abwaschmittel für Geschirr, welches von

Hand abgewaschen wird.
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Ziffer 165, Brennholz

Brennholz zu Kochzwecken ist im privaten Han-
del zu Lasten der Dienstkasse zu beziehen.
Truppen, denen im Korpsmaterial Motorsägen
zugeteilt sind, sägen das Holz selbst. Andern-
falls übernimmt die Dienstkasse das Sägen.

Ziffer 186, Fruchtsäfte

Fruchtsäfte anstelle oder zur Ergänzung der
Frühstücksgetränke sind verboten.

Ziffer 231, Umweltschutz

Die Verwendung von Verpackungsmaterial ist
auf das Notwendigste zu beschränken.

Der Truppe ist zu befehlen, kein Verpackungs-
material wie Alufolien, Dosen, Papier und der-
gleichen liegen zu lassen. Dazu kann pro
Gruppe oder Detachement ein Kehrichtsack
abgegeben werden. Bezahlung zu Lasten der
Dienstkasse.

Ziffer 245. Effektiver Verpflegungsplan

Der «Effektive Verpflegungsplan» ist täglich
nachzuführen und wöchentlich abzuschliessen.
Er ist mit der «Wöchentlichen Bilanz des Trup-
penhaushaltes» während 2 Jahren bei den Kom-
panieakten aufzubewahren.

Ziffer 261, Wöchentliche Bilanz

Das Formular «Wöchentliche Bilanz des Trup-
penhaushaltes» ist durch den Fourier täglich
nachzuführen. Am Ende der Dienstwoche ist
die Bilanz dem Einheitskommandanten zur Ein-
sieht vorzulegen. Die «Wöchentliche Bilanz des

Truppenhaushaltes» ist mit den entsprechenden
Unterlagen während 2 Jahren durch den Fourier
aufzubewahren.

Ziffer 373, Kehrichtsäcke für improvisierte Küche

Kehrichtsäcke können zu Lasten der Dienst-
kasse angekauft werden.

Ziffer 536. Reinigen der Küchenwäsche

Reinigen der Küchenwäsche im Felddienst:

a. Austausch im nächstgelegenen Zeughaus
gem. Weisung des Feldweibels;

b. Waschen lassen bei Privaten gegen Entschädi-
gung gem. Weisung des Fouriers;

- Richtwert: Fr. -.50 pro Wäschestück,
Bezahlung durch die Dienstkasse
(KPN 429).

Berechnung der Kosten für Bahn- und Strassentransporte
Das Bundesamt für Transporttruppen (B ATT) hat eine Zusammenstellung mit den neuen Achstari-
fen und Kilometeransätzen für die Kostenberechnung von Bahn- und Strassentransporten erlassen.

Die nachfolgenden Angaben sind auch für die Organe des Kommissariatsdienstes als Berechnungs-
grundlage wertvoll.

aj
Ansätze für die Frachtberechnung gem. Tabelle auf nebenstehender Seite.

Kilometeransätze für die Kostenberechnung von Strassentransporten

Motrd -.40
Motfz bis 2 000 kg Gesamtgewicht -.50
Motfz mit 2 001 - 5 000 kg Gesamtgewicht -.80
Motfz über 5 000 kg Gesamtgewicht 1.20

Kranwagen 8.30
Pz Centurion 119.—
Pz 61/68 112.—
Pz Hb (M 109) 52.—
Spz usw. (M113 inkl. M 548) 10.—

Für Fahrten mit Anhänger sind diese Ansätze um 20 '
• zu erhöhen
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Ansätze für die Frachtberechnung gemäss Achstarif für Truppenverschiebungen gültig ab 1.1.1987.

Tarif 1987

Ansätze je Bahnachse und -km

bis 30 t

für Gewichte

30 - 45 t über 45 t

für die ersten 50 km

fur die weitern km

2.30

1.02

4.60

2.04

5.75

2.55

Mindestfracht Fracht für 10 Achsen und 25 Tarifkilometer
im Minimum Fr. 1 000.—

Gebühr für Abbestellung
von Transport-
anordnungen

für jeden Transport in Wagen der gleichen
Spurweite, der abbestellt worden ist, nachdem
bereits eine Transportanordnung ausgearbeitet
wurde Fr. 200.—

Gebühr für nicht Be-
nützung von bereitgestell-
tem Rollmaterial

je Personenwagen Fr. 50.—

je Gepäck- und Güterwagen oder Rollschemel Fr. 30.—

Das sollten Sie wissen

Wer sich gesundheitsbewusst ernähren will,
sollte wissen, was folgende Begriffe bedeuten.

Die Kalorie ist das Mass für den Heizwert eines

Nahrungsmittels. Unter Kilokalorie versteht
man die Wärmemenge, die 1 Kilogramm Wasser

1 Liter) von 14,5 auf 15,5 Grad Celsius
erwärmt. Heute rechnet man auch mit der Ener-
gieeinheit /ou/c. Doch die komplizierte
Umrechnung (1 Kalorie 4,186 Joule) hat die

neue Bezeichnung bei uns noch nicht recht
populär werden lassen.

Kohlenhydrate gehören zu den Brennstoffen, die
Kalorien erzeugen. Der Organismus braucht sie

zum Antrieb, zur Erzeugung von Wärme und

zur Erhaltung des Stoffwechsels. 1 Gramm Koh-
lenhydrat entwickelt 4,1 Kalorien. Der Mindest-
bedarf pro Tag und je Kilogramm Körpergewicht
ist 4,5 Gramm. Die Ernährung soll zu 50 % aus

Kohlenhydraten bestehen.

Eiweiss gehört zu den Nährstoffen. Der mensch-
liehe Organismus braucht es zum Aufbau der
Zellen, und zwar täglich mindestens 1 Gramm je
Kilogramm Körpergewicht. Tierisches Eiweiss

- nicht nur in Fleisch, sondern auch in Milch
und Milchprodukten enthalten - ist biologisch
gesehen wertvoller als pflanzliches. Man sollte
daher seinen Eiweissbedarf durch mindestens
einen Drittel tierischen Eiweisses decken.
1 Gramm Eiweiss liefert 4,1 Kalorien.

Fett hat die gleiche Funktion wie Kohlenhy-
drate. Pflanzliche Oele und das Fett der Milch
(Butter) bekommen dem menschlichen Orga-
nismus am besten. Also sollte man die schwer
verdaulichen Fette wie Schmalz und Talg nur
mässig geniessen. 1 Gramm Fett hat 9,3 Kalo-
rien. Der Mindestbedarf ist 1 Gramm je Kilo-
gramm Körpergewicht. Mit täglich 10 g (ca.
1 Esslöffel) Sonnenblumenöl ist der Bedarf an
lebensnotwendigen Fettsäuren gedeckt.
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